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Open Data und PSI als neues Phänomen?
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Compass startet 1867
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Wo es nur immer möglich war, sind wir bei unseren Bearbeitungen auf die authentischen Quellen zurückgegangen, und durchwegs 

wurde auf die neuesten Veränderungen entsprechend Bedacht genommen. Dieses Vorgehen versetzt uns in die Lage, für die 

Richtigkeit unserer Angaben (am Tage der Drucklegung) fast ohne Ausnahme einstehen zu können.



Inhalte und Kunden
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Ein Geschäftsmodell auf unterschiedlichen technischen 

Plattformen
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Gefährdung des Modells durch rechtliche Neuerungen
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Kein Urheberrechtsschutz 

für amtliche Werke
Sui Generis Rechtsschutz gilt 

auch für amtliche Datenbankenaber

Folge: Langjährige rechtliche Auseinandersetzungen



PSI Regelungen sichern uns den Datenbezug

Richtlinie 2003/98/EG
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Die Bedingungen für die Weiterverwendung von Dokumenten

sind für vergleichbare Kategorien der Weiterverwendung

nichtdiskriminierend.

Die Richtlinie berührt nicht das Bestehen von Rechten öffentlicher Stellen 

an geistigem Eigentum oder deren Inhaberschaft daran und schränkt auch 

nicht die Wahrnehmung dieser Rechte über die in dieser Richtlinie 

gesetzten Grenzen hinaus ein.

Richtlinie 2013/37/EU

Das Recht der Hersteller von Datenbanken gemäß Artikel 7 Absatz 1 der 

Richtlinie 96/9/EG nehmen öffentliche Stellen nicht in Anspruch, um 

dadurch die Weiterverwendung von Dokumenten zu verhindern oder diese 

Weiterverwendung über die in dieser Richtlinie festgelegten 

Beschränkungen hinaus einzuschränken. 

Richtlinie (EU) 2019/1024  



Frühzeitig Interesse an der PSI-Gesetzgebung
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Wer ist noch involviert?
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Herausgeber von Seekarten

Privatwirtschaftlicher Flugwetterdienst

Juristische Verlage

Infodienste historischer

Bergwerksinformationen

Herausgeber von 

Wirtschaftsinformationen

Zulieferer für die 

Auto-Industrie

Grosse

IT Unternehmen für 

KI Anwendungen

Kommerzielle Re-userNGOs

Privatwirtschaftliche 

Verkehrsunternehmen
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Was tun wir als PSI-Alliance?

• Erfahrungsberichte kommerzieller Re-User an die Europäische Kommission

• Schwächen und Stärken in den Mitgliedstaaten kommunizieren

• Verbesserungspotentiale aus Sicht der Re-User aufzeigen

• Teilnahme an Konsultationen und offenem Erfahrungsaustausch 

• Ausarbeitung konkreter Verbesserungsvorschläge



Konkrete Anregungen – Annex I zur Richtlinie

• Keine konkreten Vorschläge für HVDs im Ursprungsentwurf
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• Gefahr der Verzettelung bei der Umsetzung

• Ziel: HVDs gleichzeitig mit dem Ende der Umsetzungsfrist

Unser Vorschlag: Guidelines von 2014 sollen als Basis dienen
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New Annex

1. Geospatial 

2. Earth observation and 

environment, meteorological 

4. Statistics 

5. Companies and company 

ownership 

6. Mobility 

Guidelines Neuer Annex Beispieldaten

Annex I zur Richtlinie



Konkrete Anregungen – Artikel 5 (2)

(2) Absatz 1 verpflichtet die öffentlichen Stellen nicht, Dokumente neu zu erstellen oder 

anzupassen oder Auszüge aus Dokumenten zur Verfügung zu stellen, um diesem Absatz 

nachzukommen, wenn dies mit einem unverhältnismäßigen Aufwand verbunden ist, der 

über eine einfache Bearbeitung hinausgeht.
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• Wurde in der Vergangenheit oft als Ausrede benützt um gar nichts freizugeben

Unser Vorschlag: Nur anwendbar wenn eine Form der Lieferung gewährleistet ist



Zugängliche amtliche Daten

Konkrete Anregungen - Datenschutz

14

Open Data
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Government

Data
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öffentliche

Aufgabe
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Nachrichtendienste

EU-Richtlinie 

für den 

Datenschutz 

bei Polizei und 

Justiz

Personenbezogene Daten
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Abwägung zwischen Grundrecht auf Information, Transparenz  und Datenschutz



Konkrete Anregungen - Datenschutz
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• WP29 Gruppe = Europäischer Datenschutzausschuss empfahl schon 2013 

Datenschutzfolgeabschätzungen und danach Schaffung eindeutiger 

Rechtsgrundlagen

• Unser Vorschlag: Für europaweite HVDs muss die Datenschutz-

folgeabschätzung durch den europäischen Gesetzgeber erfolgen.

• Frage: Wer wägt ab, die öffentliche Stelle oder der Gesetzgeber



Konkrete Anregungen – HVDs und europäischer 

Rechtsbestand
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Unser Vorschlag: In einem ersten Schritt europäische Rechtsquellen auf Datenbestände 

mit obligater Zugänglichkeit untersuchen, diese könnten den Grundstock für HVDs

bilden.

• Ziel der HVDs: Unionsweite Liste von Datensätzen mit harmonisierten 

Bedingungen für die Weiterverwendung 

• Prinzip der PSI Richtlinie: Zugängliche Daten müssen zur Weiterverwendung 

bereitgestellt werden

• Die Abstimmung über Datensätze zwischen den Mitgliedstaaten ist langwierig



Erwartungen an die neue Richtlinie

• High Value Datensätze, die einheitlich europaweit freizugeben sind

• Inhaltlich an den Guidelines von 2014 orientiert

• Datenschutzrechtliche Abklärung schon im Komitologie-Verfahren

• Vermehrte Freigabe von zugänglichen Daten auf Antrag (auch 

wenn sie nicht „High Value“ sind)
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